
Schutz und Sicherung von Daten bei der 174.111 
Gemeindeverwaltung Neuhausen am Rheinfall 
 

Dienstanweisung über den Schutz und die 
Sicherung von Daten bei der Gemeindever-
waltung Neuhausen am Rheinfall 
 
vom 3. September 19961

 
 
Weibliche Form der Dienstanweisung: 

1. Gesetzliche Grundlagen 
Für das Arbeiten mit Personendaten jeder Art sind für alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung 
Neuhausen am Rheinfall die nachstehenden Gesetze und 
Verordnungen massgebend: 

• Gesetz über den Schutz von Personendaten (Kan-
 tonales Datenschutzgesetz) vom 7. März 19942 
• Verordnung über den Schutz von Personendaten 
 (Kantonale Datenschutzverordnung) vom 28. Februar 
 19953 
• Reglement über den Schutz und die Sicherung von 
 Daten bei der Gemeindeverwaltung Neuhausen am 
 Rheinfall vom 11. Februar 19924 

2. Weitergabe von Daten 
1Innerhalb der Gemeindeverwaltung können Daten wei-
tergegeben werden, wenn sie vom Empfänger zur Erfül-
lung seiner öffentlichen Aufgaben benötigt werden. Dabei 
dürfen Abteilungen nur Daten weitergeben, die sie selber 
erarbeitet haben. 

2Die Weitergabe von Daten an Dritte bedarf der Bewilli-
gung des Gemeinderates. 
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3. Erfassen, Speichern und Löschen von Da-
ten 

1Daten werden nur erfasst, gespeichert, mutiert und ge-
löscht, wenn es von der verfügungsberechtigten Amtstelle 
ausdrücklich angeordnet wird. 

2Nicht mehr benötigte Daten sind auf sämtlichen elektro-
nischen Datenträgern zu löschen. Daten auf Papier sind 
im Aktenvernichter zu vernichten. Sie dürfen nicht mit der 
Altpapierabfuhr oder im Papierkorb entsorgt werden. 

4. Datensicherheit 
1Jeder Benutzer der gemeindeeigenen EDV-Anlage ver-
pflichtet sich 

• keine Dateien und Programme auf Datenträgern (z.B. 
 Disketten) auf einem Arbeitsplatz der gemeindeeige-
 nen EDV-Anlage einzulesen, respektive zu installie-
 ren, 
• keine Dateien und Programme von einem Arbeits-
 platz der gemeindeeigenen EDV-Anlage auf Datenträ-
 ger zu kopieren, 
• sowie keine Drittpersonen an einem Arbeitsplatz un-
 seres Systems arbeiten zu lassen. 
 

2Die Unterzeichnete nimmt zur Kenntnis, dass sie bei 
Schäden (z.B. Virenbefall oder Verletzung von Lizenzvor-
schriften) durch das Nichtbefolgen dieser Vorschriften für 
alle Kosten haftet und zudem mit personal- oder straf-
rechtlichen Massnahmen zu rechnen hat. 

3Sie bestätigt, dass sie alle Gesetze und Verordnungen 
gemäss Punkt 1 „Gesetzliche Grundlagen“ erhalten und 
deren Inhalt zur Kenntnis genommen hat. 

(Vorname, Name) 

Unterschrift: 

Neuhausen am Rheinfall, .............................................. 
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Männliche Form der Dienstanweisung: 

1. Gesetzliche Grundlagen 
Für das Arbeiten mit Personendaten jeder Art sind für alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung 
Neuhausen am Rheinfall die nachstehenden Gesetze und 
Verordnungen massgebend: 

• Gesetz über den Schutz von Personendaten (Kan-
 tonales Datenschutzgesetz) vom 7. März 19942 
• Verordnung über den Schutz von Personendaten 
 (Kantonale Datenschutzverordnung) vom 28. Februar 
 19953 
• Reglement über den Schutz und die Sicherung von 
 Daten bei der Gemeindeverwaltung Neuhausen am 
 Rheinfall vom 11. Februar 19924 

2. Weitergabe von Daten 
1Innerhalb der Gemeindeverwaltung können Daten wei-
tergegeben werden, wenn sie vom Empfänger zur Erfül-
lung seiner öffentlichen Aufgaben benötigt werden. Dabei 
dürfen Abteilungen nur Daten weitergeben, die sie selber 
erarbeitet haben. 

2Die Weitergabe von Daten an Dritte bedarf der Bewilli-
gung des Gemeinderates. 

3. Erfassen, Speichern und Löschen von Da-
ten 

1Daten werden nur erfasst, gespeichert, mutiert und ge-
löscht, wenn es von der verfügungsberechtigten Amts-
stelle ausdrücklich angeordnet wird. 

2Nicht mehr benötigte Daten sind auf sämtlichen elektro-
nischen Datenträgern zu löschen. Daten auf Papier sind 
im Aktenvernichter zu vernichten. Sie dürfen nicht mit der 
Altpapierabfuhr oder im Papierkorb entsorgt werden. 
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4. Datensicherheit 
1Jeder Benutzer der gemeindeeigenen EDV-Anlage ver-
pflichtet sich 

• keine Dateien und Programme auf Datenträgern (z.B. 
 Disketten) auf einem Arbeitsplatz der gemeindeeige-
 nen EDV-Anlage einzulesen, respektive zu installie-
 ren, 
• keine Dateien und Programme von einem Arbeits-
 platz der gemeindeeigenen EDV-Anlage auf Datenträ-
 ger zu kopieren, 
• sowie keine Drittpersonen an einem Arbeitsplatz un-
 seres Systems arbeiten zu lassen. 

2Der Unterzeichnete nimmt zur Kenntnis, dass er bei 
Schäden (z.B. Virenbefall oder Verletzung von Lizenzvor-
schriften) durch das Nichtbefolgen dieser Vorschriften für 
alle Kosten haftet und zudem mit personal- oder straf-
rechtlichen Massnahmen zu rechnen hat. 

3Er bestätigt, dass er alle Gesetze und Verordnungen 
gemäss Punkt 1 „Gesetzliche Grundlagen“ erhalten und 
deren Inhalt zur Kenntnis genommen hat. 

(Vorname, Name) 

Unterschrift: 

Neuhausen am Rheinfall, .............................................. 

 

                                                      
1Beschluss des Gemeinderats vom 3. September 1996 
2SHR 174.100 
3SHR 174.101 
4NRB 174.110 
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